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Woche für Woche beteiligen sich zehntausende Landesbeschäftigte im Rahmen der Tarifrunde
öffentlicher Dienst an den Warnstreiks. Erzieher:innen, Sozialarbeiter:innen, Lehrer:innen,
Beschäftigte an den Hochschulen, an Kultur- und Bildungseinrichtungen der Länder, aus der
Verwaltung, von Landesklinken, studentische Beschäftigte und viele andere gingen in den letzen
Wochen auf die Straße.

In vielen Städten und Regionen widerlegen sie eindrucksvoll die Behauptung, dass die
Landesbeschäftigten mobilisierungsschwach und faktisch kampfunfähig wären. Am
Stadtstaatenstreik beteiligten sich in Berlin, Hamburg und Bremen am 22. November um die 20.000
Kolleg:innen. Am Bildungsstreiktag, dem 28. November, gingen lt. Gewerkschaften in Leipzig 7.000,
in Berlin 6.000 Streikende auf die Straße, bundesweit wohl Zehntausende. Dabei hatten sich schon
dem Branchenstreik der Sozial- und Erziehungsdienste, der studentischen und universitären
Beschäftigten und anderer am 24. November lt. ver.di 42.000 Gewerkschaftsmitglieder
angeschlossen.

Natürlich bedeutet das nicht, dass ein Vollstreik im öffentlichen Dienst nicht auch vor reale
Probleme der Mobilisierung gestellt würde, weil in vielen Ländern die gewerkschaftlichen
Strukturen schwächer geworden sind. Aber es zeigt auch, dass Zehntausende Beschäftige
mobilisierbar sind und es möglich ist, eine über Warnstreiks und Verhandlungen hinausgehende
Mobilisierung vorzubereiten, aufzubauen und durchzuziehen. Zumal dann, wenn ver.di, die GEW
und die IG BAU auch eine echte Verbindung mit anderen Beschäftigtengruppen und Gewerkschaften
suchen würden.

So läge es auf der Hand, wenn ver.di die Warnstreiks und Demonstrationen der Tarifrunden im
Handel mit jener der Landesbeschäftigen koordinieren und so schlagkräftiger machen würde. So
läge es auf der Hand, den Schulterschluss mit der GDL zu suchen, die derzeit die Urabstimmung
durchführt. So läge es auf der Hand, bei ver.di, GEW, IG BAU wie in allen anderen DGB-
Gewerkschaften die Mitglieder zu Solidaritätsaktionen und -streiks mit den Beschäftigten
aufzurufen. Und so läge es auch auf der Hand, die Mobilisierung in einem gemeinsamen,
bundesweiten Warnstreik kulminieren zu lassen, um so allen Beschäftigten ein Gefühl gebündelter
Stärke zu vermitteln und deutlich zu machen, dass ein bundesweiter Streik möglich ist.

Und die Gewerkschaftsführungen?

Doch das passt offenkundig nicht zur Streiktaktik der Verhandlungsführung und der
Gewerkschaftsspitzen. Diese werden zwar nicht müde zu betonen, dass die Länder bis heute kein
Verhandlungsangebot vorgelegt haben. Doch was folgt daraus? Bereiten sie eine Eskalation vor?
Was tun sie, wenn die Verhandlungen nicht einmal zu einem „vorzeigbaren Kompromiss“ führen,
also zu einem faktischen Ausverkauf, der wie das Ergebnis des TVöD allenfalls schöngeredet werden
kann? Und was tun, wenn es angesichts des offenkundigen Fehlens eines Plans B – also von
Urabstimmung und Streik – nicht einmal dazu reicht? Warum sollen die sog. Arbeitergeber:innen im
öffentlichen Dienst überhaupt Zugeständnisse machen, wenn die Gewerkschaften mit der
Urabstimmung nicht einmal drohen?

Bis zum 7. Dezember, der dritten Verhandlungsrunde, werden die Länder wahrscheinlich noch
etwas vorlegen. Man muss aber kein/e Prophet:in sein, um vorherzusehen, dass das hinten und
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vorne nicht reichen wird. Schließlich werden die Verhandlungsführer:innen der Länder nicht müde,
das Lied von den leeren Kassen zu singen. Angesichts der aktuellen Haushaltskrise werden sie auch
noch darauf verweisen, dass sie ohnedies „sparen“ müssen, also weitere Kürzungen vornehmen,
jeder Cent Lohnerhöhung zu weniger Personal führen würde.

Dann reicht es nicht, wenn die Gewerkschaften darauf verweisen, dass bei den Reichen genug Geld
da wäre, die Milliardengewinne der Kapitalist:innen nur abgeschöpft werden müssten. Schließlich
geht es bei der Tarifrunde nicht um „bessere Argumente“, ein imaginäres, über allen Klassen
stehendes „Gemeinwohl“, sondern um gegensätzliche Klasseninteressen. Daher entscheidet nicht
der Appell ans „Verständnis“ der Gegenseite, an deren „Vernunft“, sondern die Kampf- und
Durchsetzungskraft.

U wie Urabstimmung, S wie Streik

Damit die Forderungen der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst – 10,5 % Entgelterhöhung,
mindestens aber 500 Euro, 200 Euro und Übernahme für die Azubis und das alles bei einer Laufzeit
von einem Jahr – durchgesetzt werden können, braucht es einen Plan B der Gewerkschaften,
genauer einen Plan U wie Urabstimmung und einen Plan S wie Streik. Die GDL, an der es sicher
auch viel zu kritisieren gibt, macht zur Zeit vor, wie sich eine Gewerkschaft verhalten sollte, auf
deren Forderungen die Gegenseite nicht eingeht. Sie sollte die ganzen Verhandlungsrituale bleiben
lassen und den Streik vorbereiten. Und diese Mobilisierung sollte nach einer Urabstimmung auch
durchgezogen und nicht wie bei der TVöD-Runde im Rahmen einer Schlichtung geopfert werden.

Daher sollten alle Gewerkschafter:innen bei ver.di, GEW und IG BAU von ihren Funktionär:innen die
Durchführung von Mitglieder- und Belegschaftsversammlungen einfordern, wo offen über die
weitere Mobilisierung, über die Kampfstrategie, Urabstimmung und Vollstreiks diskutiert und
beschlossen wird.

Der Arbeitskampf muss demokratisiert werden. Zur Zeit wird er vollständig von den
Gewerkschaftsapparaten und hier an erster Stelle vom ver.di-Apparat kontrolliert. Diese bestimmen
die Kampftaktik, die Verhandlungsführung und letztlich auch, welcher Abschluss annehmbar sei.

Wenn wir uns darauf verlassen, wird bei der Tarifrunde allenfalls ein Ergebnis wie beim TVöD
rauskommen. Und das ist einfach zu wenig, deckt es doch längst nicht die Preissteigerungen und
Einkommensverluste der letzten Jahre und wahrscheinlich auch nicht die Kosten der kommenden.
Hinzu droht im öffentlichen Dienst angesichts der Budgetkrise eine weitere Welle von Kürzungen,
Personalabbau und Privatisierungen. Auch die müsste jetzt in der Tarifrunde thematisiert und zum
Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht werden. Doch vor dieser Politisierung scheuen die
Gewerkschaftsführungen zurück, weil sie eine direkte Konfrontation mit der Regierung, dem
Parlament, Verfassungsgericht und anderen „heiligen“ Kühen fürchten.

Daher sollten nicht nur Mitglieder- und Belegschaftsversammlungen einberufen, sondern auch
Streikkomitees gewählt werden. Die bundesweite Streikleitung und die Verhandlungsführung
müssen diesen gegenüber rechenschaftspflichtig, durch sie wähl- und abwählbar sein, um einer
wirklichen Kontrolle unterzogen zu werden. Statt Geheimverhandlungen brauchen wir öffentliche,
transparente Tarifrunden.

Zur Zeit stehen die Beschäftigten der Länder in einer wichtigen Auseinandersetzung. Im Grunde
ziehen die Gewerkschaftsspitzen bei dieser Tarifrunde aber nur einmal mehr durch, was sie seit der
Pandemie und dem Beginn des Ukrainekrieges immer wieder tun. Sie betreiben Tarifpolitik im
Rahmen der Konzertierten Aktion, mittels  sozialpartnerschaftlicher Abkommen zwischen Kapital,
Arbeit und Regierung. Die Mobilisierungen verkommen dabei zur Begleitmusik für faule



Kompromisse, die vor allem die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Kapitals und den Burgfrieden im
Rahmen der globalen Konfrontation mit Russland, China und anderen wirtschaftlichen und
geostrategischen Rival:innen sichern sollen. Eine solche Politik kann nur auf Kosten der
Beschäftigten gehen.

Zur Durchsetzung einer klassenkämpferischen Tarifpolitik braucht es eine Demokratisierung der
Gewerkschaften. Diese muss aber Hand in Hand gehen mit dem Aufbau einer klassenkämpferischen
politischen Alternative zum bürokratischen,  reformistischen Apparat. Die Vernetzung für
kämpferische Gewerkschaften stellt dafür einen Ansatz dar. Lasst sie uns gemeinsam aufbauen!


